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Leitideen zum Aufgabenprofil des Bundesfreiwilligendienstes an unserer Schule 

Welche Aufgaben kann ein BFD-ler/ eine BFD-lerin an unserer Schule haben? 

 

Mithilfe im Unterricht 
· bei Gruppenteilungen/ der Einführung neuer Lerninhalte 

· Unterstützung lernschwacher Kinder oder Schüler mit 

besonderem Förderbedarf 

· Sportunterricht ( z.B. Auf- und Abbau von Großgeräten) 

· Kunst- und Werkunterricht ( z.B. Bereitstellen von Materialien, 

individuelle Unterstützung) 

· Mitbetreuung beim Lernen im Computerraum 

· Mithilfe bei Durchführungen von Arbeitsplänen/ offenen Unterrichtsformen  

 

Unterstützung des pädagogischen Teams der Offenen Ganztagsschule: 
· Betreuung der Kinder im Rahmen des offenen Ganztags 

· Mithilfe bei der Hausaufgabenhilfe 

· Hilfe in der Mittagsbetreuung/ bei der Essensausgabe 

Pädagogisch- soziale Aufgaben: 
· Mitbetreuung der Pausenausleihe 

· Unterstützung von Kindern (Erstklässler, Flüchtlingskinder, ...) 

· Hilfe bei der Frühbetreuung (Mitarbeit in unserer Insel) 

· Unterstützung der Schulsozialarbeit 

· Unterstützung des gesunden Schulfrühstücks 

· Übernahme einer AG (bei Eignung) 

 

Organisatorische Aufgaben: 
· Informationen einholen 

· Büchereimitbetreuung 

· Mithilfe beim Hausmeister  

Allgemeine Aufgaben: 
· Vorübergehende Beaufsichtigung  
· Begleitung bei Unterrichtsgängen, Ausflügen, Schullandheimaufenthalten 

· Mithilfe bei der Planung und Durchführung schulischer Veranstaltungen  
· Schulhausgestaltung/ Dekoration: Kreativer Bereich 
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Unsere Intention 

 

1. Wir möchten nach Möglichkeit einem jungen 

Menschen die Möglichkeit geben, an unserer Schule ein 

Bildungs- bzw. Orientierungsjahr vor dem Studium/ 

einer Ausbildung im sozialen Bereich zu leisten.  
 

2. Wesentlich für die zu besetzende Stelle sind Freude 

und Interesse im Umgang mit Kindern, Hilfe am 

Menschen, ebenso Motivation und hohe Bereitschaft im 

Team mit der Schulfamilie zusammen zu arbeiten. 

 

3. Die Rahmenbedingungen wie pädagogische Begleitung, 

eine geregelte Arbeitszeit, Entlohnung und 

Urlaubsanspruch werden durch die Schule bzw. den 

Schulträger verbindlich eingehalten. Ein Lächeln ist 

garantiert ... :)  

 

 


